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und Organisations- 
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Satzung des Studieninstituts für kommunale 
Verwaltung Duisburg für die Erste Verwal-
tungsprüfung der Beschäftigten im kommu-
nalen Verwaltungsdienst (PSV-Kom-I) vom 
27.02.2025

Der Rat der Stadt Duisburg erlässt auf Grundlage  
der Vorbemerkung Nr. 7 zur Entgeltordnung zum  
TVöD die folgende Prüfungssatzung für die Durch- 
führung der Ersten Verwaltungsprüfung im Stu- 
dieninstitut für kommunale Verwaltung Duisburg:

Abschnitt I: 
Aufbau des Lehrgangs und Prüfungsaus- 
schüsse

§ 1 Aufbau des Lehrgangs

Der Verwaltungslehrgang I besteht aus einem 
Basis- und einem Aufbaulehrgang. Der Basislehr-
gang geht dem Aufbaulehrgang zwingend voraus 
und endet mit einer Prüfung (Abschnitt III). Zur 
Ersten Verwaltungsprüfung nach Abschluss des 
Aufbaulehrgangs (Abschnitt IV) ist nur zugelas-
sen, wer den Basislehrgang bestanden hat.

§ 2 Errichtung von Prüfungsausschüssen

Das Studieninstitut für kommunale Verwaltung 
Duisburg errichtet für die Durchführung der Prü-
fung nach dem Basislehrgang und die Durchfüh-
rung der Ersten Verwaltungsprüfung nach dem 
Aufbaulehrgang Prüfungsausschüsse.

§ 3 Zusammensetzung und Berufung

(1) Der Prüfungsausschuss besteht aus Beauftragten

a)	 der Arbeitgeber,
b)	 der Arbeitnehmer,
d)	� des Studieninstitutes für kommunale Verwal-

tung Duisburg.

Der Prüfungsausschuss besteht aus mindestens  
3 Mitgliedern. Die Zahl der Arbeitgeber- und Ar- 
beitnehmerbeauftragten muss gleich sein. Die  
Mitglieder des Prüfungsausschusses haben Stell-
vertreterinnen oder Stellvertreter. Mitglieder und 
stellvertretende Mitglieder müssen für die Prü-
fungsgebiete sachkundig und für die Mitwirkung 
im Prüfungswesen geeignet sein.

(2) Die Institutsvorsteherin oder der Institutsvor-
steher beruft die Mitglieder und stellvertretenden 
Mitglieder des Prüfungsausschusses für die Dauer 
von vier Jahren. Diese Befugnis sowie alle weite- 
ren ihr oder ihm nach dieser Prüfungssatzung zu- 
stehenden Befugnisse können auf die Studienlei-
tung übertragen werden.

(3) Die Beauftragten der Arbeitgeber und deren 
Stellvertreterinnen oder Stellvertreter werden auf 
Vorschlag der Gebietskörperschaften berufen, die 
Träger des Studieninstituts sind. Die Beauftragten 
der Arbeitnehmer und deren Stellvertreterinnen 
oder Stellvertreter werden auf Vorschlag der im 
Einzugsgebiet des Studieninstituts für Beschäftigte 
im kommunalen Verwaltungsdienst bestehenden 
Gewerkschaften und selbständigen Vereinigungen 
von Arbeitnehmern mit sozial- oder berufspoliti-
scher Zielsetzung berufen.

(4) Werden Mitglieder und stellvertretende Mit- 
glieder nicht oder nicht in ausreichender Zahl in- 
nerhalb einer vom Studieninstitut gesetzten an- 
gemessenen Frist vorgeschlagen, so beruft die In- 
stitutsvorsteherin oder der Institutsvorsteher in- 
soweit nach pflichtgemäßem Ermessen.

(5) Die Mitglieder und stellvertretenden Mitglieder 
der Prüfungsausschüsse können nach Anhören 
der an ihrer Berufung Beteiligten aus wichtigem 
Grund abberufen werden.

(6) Scheidet ein Mitglied oder ein stellvertretendes 
Mitglied aus, ist für die verbleibende Amtszeit des  
Prüfungsausschusses eine Neuberufung vorzuneh- 
men.

§ 4 Befangenheit

(1) Bei der Zulassung zur Prüfung und bei der Prü- 
fung dürfen Prüfungsausschussmitglieder nicht 
mitwirken, die befangen sind. Die §§ 20 und 21 
des Verwaltungsverfahrensgesetzes für das Land 
Nordrhein-Westfalen in der jeweils geltenden Fas- 
sung gelten entsprechend.

(2) Prüfungsausschussmitglieder, die sich befan- 
gen fühlen, oder Prüflinge, die die Besorgnis der 
Befangenheit geltend machen wollen, haben dies 
der Studienleitung mitzuteilen, während der prak- 
tischen Prüfung dem Prüfungsausschuss.
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§ 10 Täuschungsversuch und Verstöße 
gegen die Ordnung

(1) Als Folgen eines ordnungswidrigen Ver- 
haltens, namentlich eines Täuschungsver-
suchs, des Besitzes oder der Benutzung 
nicht zugelassener Hilfsmittel sowie erheb-
licher Störungen der Ordnung können je 
nach dem Grad der Verfehlung ausgespro-
chen werden:

(a)	� dem Prüfling kann die Wiederholung 
einzelner oder mehrerer Prüfungsleis-
tungen aufgegeben werden;

(b)	� Prüfungsleistungen, auf die sich die 
Ordnungswidrigkeit bezieht, können 
für „ungenügend“ (0 Punkte) erklärt 
werden;

(c)	� die Prüfung kann insgesamt für nicht 
bestanden erklärt werden.

Die Entscheidung trifft der 
Prüfungsausschuss.

(2) Einen Prüfling, der sich bei der Anferti- 
gung einer schriftlichen Prüfungsarbeit ord- 
nungswidrig verhält, kann die Aufsichts-
führung von der Fortsetzung dieser Arbeit 
ausschließen. Die Aufsichtsführung hat dies 
in der Niederschrift (Anlage 1) zu vermer-
ken und die Studienleitung unverzüglich zu 
unterrichten.

(3) Auch nach Aushändigung des Prüfungs-
zeugnisses kann der Prüfungsausschuss 
diese für nicht bestanden erklären, jedoch 
nur innerhalb einer Frist von einem Jahr seit 
dem Tage der praktischen Prüfung.

(4) Vor Entscheidungen des Prüfungsaus- 
schusses nach Absatz 1 und 3 ist der Prüf- 
ling zu hören.

§ 11 Bewertung

(1) Für die einzelnen Prüfungsleistungen 
und das Gesamtergebnis der Ersten Ver-
waltungsprüfung werden folgende Noten 
erteilt:

sehr gut (15 oder 14 Punkte):
eine den Anforderungen in besonderem 
Maße entsprechende Leistung

gut (13, 12, 11 Punkte):
eine den Anforderungen voll entsprechen-
de Leistung;

§ 8 Aufsicht bei schriftlichen Prüfungen

(1) Die schriftlichen Prüfungsarbeiten wer- 
den unter Aufsicht angefertigt. Die Studien- 
leitung bestimmt, wer die Aufsicht führt.

(2) Die schriftlichen Prüfungsarbeiten sind 
getrennt in verschlossenen Umschlägen auf- 
zubewahren. Die Umschläge werden erst 
an den Prüfungstagen in Gegenwart der 
Prüflinge geöffnet. Bei jeder Aufgabe ist  
die Zeit, in der sie zu lösen ist, und die Hilfs- 
mittel, die benutzt werden können, anzu- 
geben. Die Prüflinge sind auf die Folgen  
ordnungswidrigen Verhaltens (§ 10) hinzu- 
weisen.

(3) Die Lösungen dürfen keinen Hinweis 
auf den Prüfling enthalten.

(4) Die oder der Aufsichtführende fertigt 
eine Niederschrift nach dem Muster der 
Anlage 1, vermerkt in ihr jede Unregelmä-
ßigkeit und verzeichnet auf jeder Arbeit 
den Zeitpunkt der Abgabe. Die abgegebe-
nen schriftlichen Prüfungsarbeiten sind in 
einem Umschlag zu verschließen und der 
Geschäftsstelle des Studieninstituts unmit-
telbar zu übersenden.

§ 9 Beurteilung der schriftlichen Prü- 
fungsarbeiten

(1) Jede schriftliche Prüfungsarbeit ist von 
einer Fachlehrerin oder einem Fachlehrer  
und von einem Mitglied oder einem stell- 
vertretenden Mitglied des Prüfungsaus-
schusses zu beurteilen. Die Studienleitung 
bestimmt, wer die Erst- und Zweitbegut-
achtung vornimmt.

(2) Nach Begutachtung stehen die Prüfungs- 
arbeiten allen Mitgliedern des Prüfungs-
ausschusses in den Geschäftsräumen des 
Studieninstituts zur Einsichtnahme zur Ver- 
fügung. Jedes Mitglied ist berechtigt, eine 
von dem Urteil des Gutachters oder Mit-
gutachters abweichende Beurteilung mit 
Begründung schriftlich zu vermerken.

(3) Bei abweichender Beurteilung bewer-
tet der Prüfungsausschuss die schriftliche 
Prüfungsarbeit endgültig.

(4) Erst nach endgültiger Bewertung sämtli-
cher schriftlicher Prüfungsarbeiten darf die 
Anonymität aufgehoben werden.

(3) Die Entscheidung über den Ausschluss 
von der Mitwirkung trifft die Studienleitung, 
während der praktischen Prüfung der Prü- 
fungsausschuss.

(4) Ist infolge Befangenheit eine ordnungs-
gemäße Besetzung des Prüfungsausschus-
ses nicht möglich, kann die Studienleitung 
die Durchführung der Prüfung einem an-
deren Prüfungsausschuss übertragen. Das 
gleiche gilt, wenn eine objektive Durchfüh-
rung der Prüfung aus anderen Gründen 
nicht gewährleistet erscheint.

§ 5 Vorsitz, Beschlussfähigkeit, Abstim- 
mung

(1)	 Der Prüfungsausschuss wählt aus seiner 
Mitte für die Dauer der Berufungszeit eine  
Vorsitzende oder einen Vorsitzenden und  
stellvertretende Vorsitzende. Vorsitzende  
und stellvertretende Vorsitzende sollen nicht  
derselben Mitgliedergruppe angehören.

(2)	Der Prüfungsausschuss ist beschluss-
fähig, wenn zwei Drittel der Mitglieder, 
mindestens drei, mitwirken. Er beschließt 
mit der Mehrheit der abgegebenen Stim-
men. Stimmenthaltung ist unzulässig. Bei 
Stimmengleichheit gibt die Stimme der 
Vorsitzenden oder des Vorsitzenden den 
Ausschlag.

§ 6 Verschwiegenheit

Die Mitglieder und stellvertretenden Mit- 
glieder des Prüfungsausschusses haben 
über alle Prüfungsvorgänge Dritten gegen-
über Verschwiegenheit zu wahren.

Abschnitt II: 
Allgemeine Regelungen für die Prüfung 
nach dem Basislehrgang und für die 
Erste Verwaltungsprüfung

§ 7 Prüfungstermine

Die Studienleitung setzt die Prüfungster-
mine fest, veranlasst die Einladung der zur 
Prüfung zugelassenen Prüflinge und die 
Benachrichtigung der Arbeitgeber.
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(2) Sie hat den aus der kommunalen Ver- 
waltungspraxis erwachsenden Anforde- 
rungen und Aufgabenstellungen mit unter- 
schiedlichem Verantwortungs- und Schwie-
rigkeitsgrad Rechnung zu tragen.

(3) Aus den Fächern Staats- und Europa-
recht, Allgemeines Verwaltungsrecht und 
Kommunalrecht des Kompetenzbereiches 
„Rechtliche Kompetenzen“ ist im Basislehr-
gang zur Wissensabfrage eine schriftliche 
Prüfungsarbeit zu erbringen. Der Umfang 
der schriftlichen Prüfungsarbeit beträgt 90 
Minuten.

(4) Aus den Fächern Verwaltungsorgani-
sation, Kommunales Finanzmanagement 
inklusive Kommunale Abgaben des Kom-
petenzbereiches „Betriebs-/ Finanzwirt-
schaftliche Kompetenzen“ ist im Basislehr-
gang zur Wissensabfrage eine schriftliche 
Prüfungsarbeit zu erbringen. Der Umfang 
der schriftlichen Prüfungsarbeit beträgt 60 
Minuten.

(5) Der Basislehrgang ist bestanden, wenn 

(a)	� der Durchschnitt der schriftlichen Prü- 
fungsarbeiten mindestens 5 Punkte 
beträgt und 

(b)	� keine schriftliche Prüfungsarbeit mit 0 
oder 1 Punkten bewertet wird. 

(6) Über das Ergebnis der Prüfung nach 
Abschluss des Basislehrgangs ist eine Nie- 
derschrift nach dem Muster der Anlage 2 
zu fertigen, die von den Mitgliedern des 
Prüfungsausschusses zu unterzeichnen ist. 

(7) Wer die Prüfung des Basislehrgangs 
besteht, erhält einen Nachweis nach dem 
Muster der Anlage 3. Wer die Prüfung  
des Basislehrgangs nicht bestanden hat,  
erhält hierüber einen Bescheid des Studien- 
instituts.

(8) Ist die Prüfung des Basislehrgangs nicht 
bestanden, können nicht ausreichende 
schriftliche Prüfungsarbeiten (weniger als 
5 Punkte) innerhalb von 6 Monaten nach 
Bekanntgabe des Ergebnisses einmal wie-
derholt werden.

befriedigend (10, 9, 8 Punkte):
eine im Allgemeinen den Anforderungen 
entsprechende Leistung;

ausreichend (7, 6, 5 Punkte):
eine Leistung, die zwar Mängel aufweist, 
im Ganzen aber den Anforderungen noch 
entspricht;

mangelhaft (4, 3, 2 Punkte):
eine den Anforderungen nicht entspre-
chende Leistung, die jedoch erkennen lässt, 
dass die notwendigen Grundkenntnisse 
vorhanden sind und die Mängel in abseh-
barer Zeit behoben werden könnten;

ungenügend (1 oder 0 Punkte):
eine den Anforderungen nicht entspre-
chende Leistung, bei der selbst die Grund-
kenntnisse so lückenhaft sind, dass die 
Mängel in absehbarer Zeit nicht behoben 
werden könnten.

(2) Bei der Bewertung der schriftlichen Prü-
fungsarbeiten sind nicht nur die Richtigkeit 
der Lösung, sondern auch deren Gliede-
rung, die Art der Begründung sowie die 
sprachliche Darstellung zu berücksichtigen.

§ 12 Krankheit, Rücktritt, Versäumnis

(1) Ist ein Prüfling durch Krankheit oder 
sonstige von ihm nicht zu vertretende Um- 
stände an der Ablegung von Prüfungsleis-
tungen verhindert, so hat er dies im Falle 
der Krankheit durch ein ärztliches Zeugnis,  
im Übrigen in sonst geeigneter Form nach- 
zuweisen.

(2) Ein Prüfling kann in besonderen Fällen 
mit Genehmigung der Vorsitzenden oder 
des Vorsitzenden des Prüfungsausschusses 
von der Prüfung zurücktreten.

(3) Im Falle des Absatzes 1 wird die Prüfung 
an einem von der Vorsitzenden oder vom 
Vorsitzenden des Prüfungsausschusses zu 
bestimmenden Termin fortgesetzt. Sie oder 
er entscheidet auch, in welchem Umfang 
bereits erbrachte Prüfungsleistungen anzu-
rechnen sind.

(4) Schriftliche Prüfungsarbeiten, zu denen 
ein Prüfling ohne hinreichende Entschuldi-
gung nicht erscheint oder deren Lösung er 
ohne hinreichende Entschuldigung nicht 

oder nicht rechtzeitig abliefert, werden mit  
der Note „ungenügend (0 Punkte)“ bewertet.

(5) Erscheint ein Prüfling ohne hinreichen-
de Entschuldigung nicht zur praktischen 
Prüfung oder tritt er ohne Genehmigung 
von der Prüfung zurück, so gilt die Prüfung 
als nicht bestanden. Die Feststellung trifft 
der Prüfungsausschuss.

§ 13 Nachteilsausgleich für Menschen 
mit Behinderung

Prüflingen mit Behinderungen sowie Prüf- 
lingen, die eine krankheitsbedingte Beein-
trächtigung zum Zeitpunkt der Prüfung 
aufweisen, ohne prüfungsunfähig zu sein, 
ist auf Antrag für die Teilnahme an Prüfun- 
gen durch die Studienleitung der ihrer Be- 
hinderung oder krankheitsbedingten Beein- 
trächtigung angemessene Nachteilsaus-
gleich zu gewähren. Die Nachteilsausglei-
che dürfen nach Art und Umfang nicht zu  
einer qualitativen Herabsetzung der Prü-
fungsanforderungen insgesamt führen.

§ 14 Einsichtnahme und Aufbewah- 
rungsfristen

(1) Der Prüfling kann nach Abschluss des 
Prüfungsverfahrens innerhalb eines Jahres 
Einsicht in die von ihm gefertigten Prü- 
fungsarbeiten einschließlich ihrer Bewer-
tung nehmen.

(2) Die Prüfungsunterlagen sind mindestens 
fünf Jahre aufzubewahren. Eine Zweitaus-
fertigung der Niederschrift und eine Zweit- 
schrift des Prüfungszeugnisses ist der Ein-
stellungskörperschaft zur Aufnahme in die 
Personalakte zu übersenden.

Abschnitt III: 
Prüfung nach dem Basislehrgang

§ 15 Ziele, Gegenstand und Bestehen 
der Prüfung nach dem Basislehrgang

(1) Die Prüfung nach dem Basislehrgang 
dient der Feststellung, ob der Prüfling über  
die Fach- und Sozialkompetenzen zur  
Wahrnehmung von Aufgaben verfügt, für 
die die Prüfung nach dem Basislehrgang 
Voraussetzung ist.
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Abschnitt IV: 
Erste Verwaltungsprüfung

§ 16 Ziele, Gegenstand und Lehrgangs- 
leistungen

(1) Die Erste Verwaltungsprüfung dient der 
Feststellung, ob der Prüfling über die Fach- 
und Sozialkompetenzen zur Wahrnehmung 
von Aufgaben verfügt, für die die Erste Prü- 
fung Voraussetzung ist.

(2) Sie hat den aus der kommunalen Ver- 
waltungspraxis erwachsenden Anforde- 
rungen und Aufgabenstellungen mit un- 
terschiedlichem Verantwortungs- und 
Schwierigkeitsgrad Rechnung zu tragen.

(3) Vor der Ersten Verwaltungsprüfung ist 
der Lehrgangspunktwert des Aufbaulehr-
gangs zu ermitteln. Für die Lehrgangsleis-
tungen gelten die §§ 10, 11 und 12 Absatz 
1 und 3 Satz 1 und Absatz 4 sinngemäß. 
Ist die Erbringung einer Lehrgangsleistung 
in besonderen Fällen nicht möglich, kann 
ausnahmsweise auf die Erbringung dieser 
Leistung verzichtet werden. Die erforderli-
chen Entscheidungen zu den Sätzen 2 und 
3 trifft die Studienleitung.

(4) In dem Nachweis nach Anlage 4, den  
das Studieninstitut erstellt, sind die Punkt- 
werte der im Lehrgang nach dem Lehr- 
und Stoffverteilungsplan erbrachten Lehr- 
gangsleistungen zum Lehrgangspunkt-
wert zusammenzufassen. Der Lehrgangs-
punktwert ist der oder dem Beschäftigten 
bekanntzugeben.

§ 17 Gliederung der Ersten Verwaltungs- 
prüfung

Die Erste Verwaltungsprüfung besteht aus 
einem schriftlichen und einem praktischen 
Teil. Die schriftliche Prüfung geht der prak-
tischen Prüfung voraus.

§ 18 Prüfungsarbeiten für die Erste Ver- 
waltungsprüfung

(1) In der Ersten Verwaltungsprüfung sind 
im schriftlichen Teil vier Prüfungsarbeiten 
von jeweils 120 Minuten Dauer anzuferti-
gen, davon mindestens zwei aus dem Be-
reich „Rechtliche Kompetenzen“ und min-
destens eine aus dem Bereich „Betriebs-/ 

Finanzwirtschaftliche Kompetenzen“ (s. 
Anlage 5). Die Studienleitung bestimmt die 
Aufgaben für die schriftliche Prüfung. Die 
Prüfungsaufgaben sollen fächerübergrei-
fende Bezüge aufweisen.

(2) Die Prüfungsfächer sind den Prüflingen 
spätestens einen Monat vor Beginn der 
schriftlichen Prüfung bekanntzugeben.

§ 19 Zulassung zur praktischen Prüfung

(1) Ein Prüfling ist zur praktischen Prüfung 
zugelassen, wenn

(a)	� drei schriftliche Prüfungsarbeiten mit 
mindestens 5 Punkten bewertet sind 
und

(b)	� der Durchschnitt der vier schriftlichen 
Prüfungsarbeiten mindestens 5 Punkte 
ergibt.

(2) Bei Nichtzulassung ist die Prüfung nicht 
bestanden.

§ 20 Praktische Prüfung

(1) Die praktische Prüfung besteht aus 
einer handlungs- und praxisorientierten 
Situation, in welcher der Prüfling vorrangig 
seine berufsspezifischen sozialen und kom- 
munikativen Kompetenzen nachweisen 
soll. Die praktische Prüfung soll in der Ers- 
ten Verwaltungsprüfung für den einzelnen  
Prüfling nicht länger als 20 Minuten dauern.  
Dem Prüfling ist eine Vorbereitungszeit von 
maximal 30 Minuten zu gewähren.

(2) Die Studienleitung legt die Aufgabe für 
die praktische Prüfung fest und bestimmt 
die Prüfenden.

(3) Spätestens am zehnten Tage vor der 
praktischen Prüfung sind den Prüflingen 
die Zulassung zur praktischen Prüfung, die  
Prüfungsfächer und die Ergebnisse der 
schriftlichen Prüfung bekannt zu geben.

(4) Die Erste Verwaltungsprüfung ist nicht 
öffentlich. Beauftragte der Bezirksregierung 
und des zuständigen Ministeriums NRW 
sowie die Mitglieder und stellvertretenden 
Mitglieder des Berufsbildungsausschusses 
können anwesend sein. Der Prüfungsaus- 
schuss kann andere Personen als Gäste zu-
lassen. Bei der Beratung über das Prüfungs-

ergebnis dürfen nur die Mitglieder des Prü- 
fungsausschusses anwesend sein.

(5) Wird die Leistung in der praktischen 
Prüfung mit „ungenügend“ bewertet, ist 
die Erste Verwaltungsprüfung insgesamt 
nicht bestanden.

§ 21 Feststellung des Gesamtergebnis-
ses der Ersten Verwaltungsprüfung

(1) Nach der praktischen Prüfung trifft der 
Prüfungsausschuss die Entscheidung darü-
ber, ob und mit welchem Gesamtergebnis 
die Erste Verwaltungsprüfung bestanden ist.

(2) Bei der Ermittlung des Gesamtergebnis-
ses werden

(a)	 der Lehrgangspunktwert mit 30 v.H.,
(b)	� der Punktwert für die Leistungen in der 

schriftlichen Prüfung mit 50 v.H., wobei 
die Ergebnisse der schriftlichen Prü-
fungsarbeiten gleich gewichtet werden, 
und

(c)	� der Punktwert für die Leistungen in 
der praktischen Prüfung mit 20 v.H. 
berücksichtigt.

(3) Bruchwerte sind ohne Rundung bis zur 
zweiten Dezimalstelle zu errechnen.

(4) Die Punktwerte nach Absatz 2 werden 
entsprechend ihrem jeweiligen Anteilsver- 
hältnis zu einem Punktwert für die Ab-
schlussnote zusammengefasst. Den ermit-
telten Punktwerten entsprechen folgende 
Noten:

13,50 bis 15,00 = sehr gut,
10,50 bis 13,49 = gut,
7,50 bis 10,49 = befriedigend,
5,00 bis 7,49 = ausreichend.

(5) Die Erste Verwaltungsprüfung ist be-
standen, wenn mindestens die Gesamtnote 
„ausreichend“ (5,00 Punkte) erreicht ist. 
Auf § 20 Absatz 5 wird hingewiesen.

(6) Über den Verlauf der praktischen Prü- 
fung und über die Feststellung des Ge-
samtergebnisses der Ersten Verwaltungs-
prüfung ist eine Niederschrift nach dem 
Muster der Anlage 6 zu fertigen, die von 
den Mitgliedern des Prüfungsausschusses 
zu unterzeichnen ist.
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d)	� der Form- oder Verfahrensmangel ist 
gegenüber der Stadt Duisburg vorher 
gerügt und dabei die verletzte Rechts-
vorschrift und die Tatsache bezeichnet 
worden, die den Mangel ergibt. 

Duisburg, den 27. Februar 2025

Sören Link
Oberbürgermeister

Auskunft erteilt 
Frau Eicker
Tel.-Nr.: 0203 283-982847

Abschnitt V: 
Schlussbestimmungen

§ 25 Inkrafttreten, Außerkrafttreten, 
Übergangsregelung

(1) Diese Prüfungssatzung tritt am Tag nach 
ihrer Veröffentlichung in Kraft.

(2) Gleichzeitig tritt die Prüfungsordnung 
vom 06.12.2023 außer Kraft.

Anlagen
Anlage 1 Niederschrift über die Durchfüh-
rung des schriftlichen Teils des Basislehr-
gangs und der Ersten Verwaltungsprüfung
Anlage 2 Prüfungsniederschrift Basislehr- 
gang
Anlage 3 Nachweis über die erfolgreiche 
Teilnahme am Basislehrgang
Anlage 4 Nachweis Lehrgangspunktwert 
Aufbaulehrgang 
Anlage 5 Prüfungsfächer der Ersten Ver- 
waltungsprüfung 
Anlage 6 Prüfungsniederschrift Erste Ver- 
waltungsprüfung
Anlage 7 Prüfungszeugnis Erste Verwal- 
tungsprüfung 
Anlage 8 Bescheinigung

Vorstehende Prüfungssatzung für die Erste 
Verwaltungsprüfung der Beschäftigten im 
kommunalen Verwaltungsdienst (PSV-Kom-I)  
wird hiermit öffentlich bekannt gemacht. 

Die Verletzung von Verfahrens- oder Form-
vorschriften der Gemeindeordnung für das 
Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) beim 
Zustandekommen dieser Prüfungssatzung 
kann gemäß § 7 Abs. 6 Satz 1 GO NRW 
nach Ablauf von 6 Monaten seit dieser Be- 
kanntmachung nicht mehr geltend gemacht 
werden, es sei denn, 

a)	� eine vorgeschriebene Genehmigung 
fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzei-
geverfahren wurde nicht durchgeführt, 

b)	� diese Prüfungssatzung ist nicht ord- 
nungsgemäß öffentlich bekannt ge-
macht worden, 

c)	� der Oberbürgermeister hat den Ratsbe-
schluss der Stadt vorher beanstandet 
oder

§ 22 Zeugnis

(1) Wer die Erste Verwaltungsprüfung be-
steht, erhält ein Zeugnis nach dem Muster 
der Anlage 7.

(2) Wer die Erste Verwaltungsprüfung nicht  
bestanden hat, erhält hierüber einen Be- 
scheid des Studieninstituts.

(3) Das zuständige Studieninstitut kann 
Beschäftigten, die vor Inkrafttreten der Prü-
fungsordnung vom 30.08.2017 die Erste 
Prüfung für Angestellte bestanden haben, 
auf Antrag eine Bescheinigung nach dem 
Muster der Anlage 8 erteilen.

§ 23 Wiederholung der Ersten Verwal- 
tungsprüfung

(1) Eine nicht bestandene Erste Verwaltungs- 
prüfung kann einmal wiederholt werden.

(2) Bei der Wiederholungsprüfung können 
auf Antrag des Prüflings Prüfungsleistun-
gen erlassen werden, bei denen bereits 
eine Bewertung mit mindestens „ausrei-
chend“ (5 Punkte) erzielt wurde. § 18 gilt 
entsprechend.

(3) Der Lehrgangspunktwert wird aus der 
ersten Prüfung übernommen.

(4) Soweit der Lehrgang teilweise wieder- 
holt wird, sind bei der Ermittlung der Lehr-
gangsleistungen die im Wiederholungslehr-
gang gefertigten schriftlichen Leistungs-
nachweise zusätzlich mit einzubeziehen.

(5) Soweit der Lehrgang vollständig wieder- 
holt wird, werden für die Bewertung der 
Lehrgangsleistungen ausschließlich die im 
Wiederholungslehrgang erbrachten Leis- 
tungen zugrunde gelegt.

§ 24 Widersprüche

Entscheidungen über Widersprüche in Prü-
fungsangelegenheiten trifft der Prüfungs-
ausschuss. Dieser kann die Aufgabe der 
Studienleitung übertragen.
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Anlage 1 
 

Niederschrift über die Durchführung des schriftlichen Teils des Basislehrgangs 
und der Ersten Verwaltungsprüfung 

Studieninstitut für kommunale Verwaltung Duisburg 
 
 
Niederschrift über die Durchführung des schriftlichen Teils des Basislehrgangs / der 
Ersten Verwaltungsprüfung - Lehrgang VL … am (Tag und Datum) in der Zeit von bis Uhr 
in (Ort, Anschrift) 

Prüfungsarbeit im Fach: 

Aufsicht führte Frau / Herr: 
 
 
Die Namen der Prüflinge ergeben sich aus der beiliegenden Sitzordnung. Es fehlten: 

 
 
Die Prüflinge wurden vor der Prüfung über die umseitig abgedruckten Vorschriften des 
§ 10 der Prüfungssatzung (ordnungswidriges Verhalten) belehrt. 

 
 
Vor Beginn der Prüfung wurde den Prüflingen das erforderliche, vom Studieninstitut 
gekennzeichnete Schreibpapier ausgehändigt. Der verschlossene Briefumschlag, der 
die Prüfungsarbeit enthielt, wurde in Anwesenheit der Prüflinge geöffnet. Jedem 
Prüfling wurde ein Abdruck der Prüfungsaufgabe übergeben. 

 
 
Die zugelassenen Hilfsmittel ergeben sich aus der Prüfungsaufgabe. 

 
 
Während der für die Prüfung festgesetzten Zeit haben die umseitig aufgeführten 
Prüflinge den Prüfungsraum zu den angegebenen Zeiten verlassen. 

 
 
Es ereigneten sich während der Prüfung keine / folgende Unregelmäßigkeiten: 

 
 
Der Zeitpunkt der Abgabe wurde auf jeder Arbeit vermerkt. 

Die abgegebenen Arbeiten habe ich in einem Briefumschlag verschlossen in der 
Geschäftsstelle des Studieninstituts Frau / Herrn übergeben bzw. selbst an mich 
genommen. 

Anlagen: Sitzordnung, Prüfungsaufgaben 
 
 
Ort/ Datum Unterschrift der/s Aufsichtführenden 
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Anlage 1 
 

(Rückseite) 
 
 
Auszug aus der Prüfungssatzung für Beschäftigte im kommunalen Verwaltungsdienst: 

 
§ 10 Täuschungsversuch und Verstöße gegen die Ordnung 

 
(1) Als Folgen eines ordnungswidrigen Verhaltens, namentlich eines 
Täuschungsversuchs, des Besitzes oder der Benutzung nicht zugelassener Hilfsmittel 
sowie erheblicher Störungen der Ordnung können je nach dem Grad der Verfehlung 
ausgesprochen werden: 

 
a) dem Prüfling kann die Wiederholung einzelner oder mehrerer Prüfungsleistungen 

aufgegeben werden; 
 
b) Prüfungsleistungen, auf die sich die Ordnungswidrigkeit bezieht, können für 

"ungenügend" (0 Punkte) erklärt werden; 
 
c) die Prüfung kann insgesamt für nicht bestanden erklärt werden. 

 
Die Entscheidung trifft der Prüfungsausschuss. 

 
(2) Einen Prüfling, der sich bei der Anfertigung einer schriftlichen Prüfungsarbeit 
ordnungswidrig verhält, kann die Aufsichtsführung von der Fortsetzung dieser Arbeit 
ausschließen. Die Aufsichtsführung hat dies in der Niederschrift (Anlage 1) zu 
vermerken und die Studienleitung unverzüglich zu unterrichten. 

 
(3) Auch nach Aushändigung des Prüfungszeugnisses kann der Prüfungsausschuss diese 
für nicht bestanden erklären, jedoch nur innerhalb einer Frist von einem Jahr seit dem 
Tage der praktischen Prüfung. 

 
(4) Vor Entscheidungen des Prüfungsausschusses nach Absatz 1 und 3 ist der Prüfling 
zu hören. 

 
Abwesenheitsliste 

Während der Prüfung verließen die nachstehend aufgeführten Prüflinge zu den 
angegebenen Zeiten den Prüfungsraum: 

 

Name, Vorname von bis Uhr 
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 Anlage 2 

 

             
Prüfungsniederschrift Basislehrgang 

Vor- und Zuname 

Geburtsdatum 

hat an der Prüfung nach dem Basislehrgang gem. der Prüfungssatzung für die Erste 
Verwaltungsprüfung der Beschäftigten im kommunalen Verwaltungsdienst (PSV-Kom-I) vom 
27.02.2025 teilgenommen.  

Dem Prüfungsausschuss gehörten an:  

Vorsitzende/Vorsitzender:  
Mitglied:  
Mitglied: 
 
 
Ergebnisse der schriftlichen Prüfungsarbeiten: 
 
Prüfungsarbeiten Punktwert 

Kompetenzbereich „Rechtliche Kompetenzen“  

Kompetenzbereich „Betriebs-/Finanzwirtschaftliche Kompetenzen“  

 
Mitteilung des Prüfungsausschusses: 
 
• Beim Bestehen der Prüfung:  

Das Prüfungsergebnis ist dem Prüfling bekanntgegeben worden.  
 
• Beim erstmaligen Nichtbestehen der Prüfung:  

Die Prüfung ist gem. § 15 Abs. 5 nicht bestanden. Nicht ausreichende schriftliche 
Prüfungsarbeiten (weniger als 5 Punkte) können gem. § 15 Abs. 8 innerhalb von 6 
Monaten nach Bekanntgabe des Ergebnisses einmal wiederholt werden.  
 

• Beim Nichtbestehen der Prüfung bei Wiederholung:  
Die Prüfung ist gem. § 15 Abs. 5 i. V. m. Abs. 8 endgültig nicht bestanden.  

 

 

Duisburg, den 

 

Vorsitzende/Vorsitzender  

Mitglied  

Mitglied  
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 Anlage 3 

 

        

Nachweis über die erfolgreiche Teilnahme am Basislehrgang 

Studieninstitut für kommunale Verwaltung Duisburg 
 
 

NACHWEIS 

ÜBER DIE TEILNAHME AM BASISLEHRGANG DES VERWALTUNGSLEHRGANGS I 
 
 
(Vor- und Zuname) 
 
 
geb. am   in                                  
 
 
hat in der Zeit vom   bis   an einem Basislehrgang des 
Verwaltungslehrgangs I teilgenommen und diesen mit folgenden schriftlichen 
Ergebnissen erfolgreich bestanden: 
 
 
 Rechtliche Kompetenzen (Punktzahl) 

 Betriebswirtschaftliche/Finanzwirtschaftliche Kompetenzen (Punktzahl) 
 
 
 
 
 
Duisburg, den 
 
 
 
 
 
 

 Vorsitzende/Vorsitzender      Mitglied des Prüfungsausschusses 
 des Prüfungsausschusses 
 
 
sehr gut (15-14 Punkte) =  eine den Anforderungen in besonderem Maße entsprechende Leistung  
gut (13-11 Punkte) =  eine den Anforderungen voll entsprechende Leistung 
befriedigend (10-8 Punkte) = eine im Allgemeinen den Anforderungen entsprechende Leistung  
ausreichend (7-5 Punkte) = eine Leistung, die zwar Mängel aufweist, aber im Ganzen den Anforderungen noch 

entspricht 
mangelhaft (4-2 Punkte) =  eine den Anforderungen nicht entsprechende Leistung, die jedoch erkennen lässt, 

dass die notwendigen Grundkenntnisse vorhanden sind und die Mängel in 
absehbarer Zeit behoben werden könnten 
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Anlage 4 
 

                                           

Erste Verwaltungsprüfung Verwaltungslehrgang I (VL I) 

Nachweis des Lehrgangspunktwertes für den Aufbaulehrgang 

(Vor- und Zuname) 
 

Ergebnisse des Aufbaulehrgangs Ergebnis Klausuren 

Allgemeines Verwaltungsrecht 
 

Kommunalrecht 
 

Recht der Gefahrenabwehr 
 

Sozialrecht 
 

Personalrecht / Bürgerliches Recht 
 

Verwaltungsorganisation und E-Government 
 

Kosten- und Leistungsrechnung 
 

Kommunales Finanzmanagement inkl.  
Kommunale Abgaben / Kommunale Buchführung 

 

Summe Punktwert 
 

 
Berechnung des Lehrgangspunktwertes: 

Summe aller Punktwerte der Klausurarbeiten         : 8 =         
 
 
 

Duisburg, den 
 
 
 
 
 
 
 

     sachlich und rechnerisch richtig                                               Studienleitung 
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Anlage 5 

                 
 

Prüfungsfächer 
 

Erste Verwaltungsprüfung Verwaltungslehrgangs I (VL I) 
 
 

Kompetenzbereich „Rechtliche Kompetenzen“ 
 

• Allgemeines Verwaltungsrecht 
 

• Kommunalrecht 
 

• Recht der Gefahrenabwehr 
 

• Sozialrecht 
 

• Personalrecht und Bürgerliches Recht 
 
 
 

Kompetenzbereich „Betriebs- / Finanzwirtschaftliche Kompetenzen“ 
 

• Verwaltungsorganisation und E-Government 
 

• Kosten- und Leistungsrechnung 
 

• Kommunales Finanzmanagement inkl. Kommunale Abgaben und 
Kommunale Buchführung 
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Anlage 6 

 
                  

Prüfungsniederschrift 

Vor- und Zuname 

Geburtsdatum 

hat an der Prüfung gem. der Prüfungssatzung für die Erste Verwaltungsprüfung der Beschäftigten 
im kommunalen Verwaltungsdienst (PSV-Kom-I) vom 27.02.2025 teilgenommen.  

Dem Prüfungsausschuss gehörten an: 

Vorsitzende/Vorsitzender:  
Mitglied:  
Mitglied: 
 
Zur Prüfung zugezogene Lehrkräfte: 
 
_____________________________________________________________________________ 
 
Der beiliegende Berechnungsbogen, aus dem die Einzelleistungen des Prüflings hervorgehen, ist 
Bestandteil dieser Niederschrift. 
 
Als Gesamtergebnis der Prüfung wurde die Note festgesetzt. 
 
 
 
Mitteilung des Prüfungsausschusses: 
 
• Beim Bestehen der Prüfung:  

Das Prüfungsergebnis ist dem Prüfling bekanntgegeben worden.  
Das Prüfungszeugnis wurde ihm ausgehändigt. 

 
• Beim erstmaligen Nichtbestehen der Prüfung:  

Der Prüfling kann gem. § 19 der Prüfungssatzung zur praktischen Prüfung nicht 
zugelassen werden. Er hat damit die Prüfung nicht bestanden und soll sie nach 
Ablauf von _ __ Monaten wiederholen. 
 
Die Leistung in der praktischen Prüfung wurde mit ungenügend bewertet. Die 
Prüfung ist somit gem. § 20 Abs. 5 nicht bestanden.  
 

• Beim Nichtbestehen der Prüfung bei Wiederholung:  
Der Prüfling kann gem. § 19 der Prüfungssatzung zur praktischen Prüfung nicht 
zugelassen werden. Die Prüfung ist damit endgültig nicht bestanden.  
 
Die Leistung in der praktischen Prüfung wurde mit ungenügend bewertet. Die 
Prüfung ist somit gem. § 20 Abs. 5 endgültig nicht bestanden.  

   

  Duisburg, den 

Vorsitzende/Vorsitzender  

Mitglied  

Mitglied  
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Anlage 6 

(Rückseite)              

 

Berechnungsbogen zur Prüfungsniederschrift Erste Verwaltungsprüfung 

Name  

Geburtsdatum  

 

1. Lehrgangspunktwert   

 

Prüfungsarbeiten Punktwert  

Fach 1  

Fach 2   

Fach 3   

Fach 4   

2. Punktwert schriftliche Prüfungen (Summe : 4)  

 

3. Punktwert praktische Prüfung  

 

In das Ergebnis fließen nach § 21 PSV-Kom I ein die Punktwerte  

a) des Lehrgangs mit 30 %  

b) der schriftlichen Prüfung mit 50 %   

c) der praktischen Prüfung mit 20 %.  

Dem ermittelten Punktwert von   

entspricht gem. § 21 Absatz 4 PSV-Kom I die Note  

 
 
 
 
 
Duisburg, den 
 
Rechnerisch richtig: 
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Anlage 7 
Studieninstitut für kommunale Verwaltung Duisburg 

 

 
 
 

P R Ü F U N G S Z E U G N I S 
 
 

(Vor- und Zuname) 

geb. am in                                                   

 
hat in der Zeit vom bis an einem Verwaltungslehrgang I teilgenommen 
und heute die 

 
 

Erste Verwaltungsprüfung 
 

für Beschäftigte im kommunalen 
Verwaltungsdienst 

 
 
mit dem Gesamtergebnis [ Note / Punktwert] bestanden. Damit ist die Berechtigung  
verbunden, künftig die Bezeichnung 

 
"Verwaltungswirtin / Verwaltungswirt (TVöD)" 

zu führen. 
 
 

Duisburg, den 
 
 
 
Vorsitzende/Vorsitzender Mitglied  
des Prüfungsausschusses                                    des Prüfungsausschusses 

 
 
 

sehr gut (13,50 bis 15,00) =  eine den Anforderungen in besonderem Maße entsprechende Leistung 
gut (10,50 bis 13,49) = eine den Anforderungen voll entsprechende Leistung 
befriedigend (7,50 bis 10,49) = eine im Allgemeinen den Anforderungen entsprechende Leistung 
ausreichend (5,00 bis 7,49) =  eine Leistung, die zwar Mängel aufweist, aber im Ganzen den  
  Anforderungen noch entspricht 
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Anlage 8 

Studieninstitut für kommunale Verwaltung Duisburg 

 

 

B e s c h e i n i g u n g 
 
 
 

(Vor- und Zuname) 
 
 

geboren am in 
 
 
hat in der Zeit vom bis 

 
 
 
an einem Verwaltungslehrgang I teilgenommen und am die 

 
 

Erste Verwaltungsprüfung 
für Beschäftigte im kommunalen 

Verwaltungsdienst 

 
bestanden. 

 
Damit ist die Berechtigung verbunden, künftig die Bezeichnung 

 
 

"Verwaltungswirtin / Verwaltungswirt (TVöD)" 

 
zu führen. 

 
 
 

Duisburg, den 
 
 
 
 
Studienleitung 
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Bekanntmachung über den Bebauungs-
plan Nr. 1283 -Rumeln-Kaldenhausen- 
„Fußballgolf am Toeppersee“ für einen 
Bereich südlich der Uferstraße und des 
Rumelner Bachs, nördlich der Tegge 
(Kleiner Toeppersee), östlich der Fuß-
wegeverbindung in Verlängerung der 
Lohstraße und westlich des Hallenbads 
am Toeppersee

Der Rat der Stadt hat in seiner Sitzung am 
24.02.2025 gemäß § 10 Baugesetzbuch 
(BauGB) den Bebauungsplan Nr.1283 
-Rumeln-Kaldenhausen- „Fußballgolf am
Toeppersee“ als Satzung beschlossen.

Der Bebauungsplan Nr. 1283 -Rumeln-Kal-
denhausen- „Fußballgolf am Toeppersee“ 
wird gemäß § 10 Abs. 3 BauGB öffentlich 
bekannt gemacht.

Der Bebauungsplan Nr. 1283 -Rumeln-Kal-
denhausen- „Fußballgolf am Toeppersee“ 
mit Begründung und Umweltbericht kann 
beim Amt für Stadtentwicklung und Pro- 
jektmanagement der Stadt Duisburg zu 
den üblichen Öffnungszeiten eingesehen 
werden.

Über den Inhalt des Planes und der Begrün-
dung mit Umweltbericht wird auf Verlan-
gen Auskunft gegeben.

Gleichzeitig wird

1. gemäß § 44 Abs. 5 BauGB,
2. gemäß § 215 Abs. 2 BauGB und
3. 	�gemäß § 7 Abs. 6 Gemeindeordnung

Nordrhein-Westfalen (GO NRW)

auf Folgendes hingewiesen:

1) 	�Eine Entschädigung wegen dieses Be- 
bauungsplanes kann der/die Entschädi-
gungsberechtigte gemäß § 44 Abs. 3
Satz 1 und 2 sowie Abs. 4 BauGB ver- 
langen, wenn die in den §§ 39 bis 42
BauGB bezeichneten Vermögensnach-
teile eingetreten sind. Die Fälligkeit et- 
waiger Entschädigungsansprüche kann
der/die Berechtigte dadurch herbeifüh- 
ren, dass er die Leistung der Entschädi-
gung schriftlich bei den Entschädigungs- 
pflichtigen beantragt. Ein Entschädi-
gungsanspruch erlischt, wenn nicht in- 
nerhalb von 3 Jahren nach Ablauf des

Kalenderjahres, in dem die in § 44 Abs. 
3 Satz 1 BauGB bezeichneten Vermö-
gensnachteile eingetreten sind, die Fäl- 
ligkeit des Anspruches herbeigeführt 
wird.

2) Unbeachtlich werden:

1. �eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1
bis 3 BauGB beachtliche Verletzung
der dort bezeichneten Verfahrens- 
und Formvorschriften,

2. �eine unter Berücksichtigung des
§ 214 Abs. 2 BauGB beachtliche Ver- 
letzung der Vorschriften über das Ver- 
hältnis des Bebauungsplanes und des
Flächennutzungsplanes und

3. �nach § 214 Abs. 3 Satz 2 BauGB be- 
achtliche Mängel des Abwägungs- 
vorganges,

	� wenn sie nicht innerhalb von einem 
Jahr seit Bekanntmachung des Flächen- 
nutzungsplanes oder der Satzung 
schriftlich gegenüber der Gemeinde 
unter Darlegung des die Verletzung 
begründenden Sachverhaltes geltend 
gemacht worden sind. 
	�Satz 1 gilt entsprechend, wenn Fehler 
nach § 214 Abs. 2 a BauGB beachtlich 
sind.

3) 	�Die Verletzung von Verfahrens- oder
Formvorschriften der Gemeindeord-
nung für das Land Nordrhein-Westfalen
(GO NRW) kann gegen diese Satzung
gemäß § 7 Abs. 6 Satz 1 GO NRW nach
Ablauf von sechs Monaten seit dieser
Bekanntmachung nicht mehr geltend
gemacht werden, es sei denn

a) �eine vorgeschriebene Genehmigung
fehlt oder ein vorgeschriebenes An- 
zeigeverfahren wurde nicht durch- 
geführt,

b) �die Satzung ist nicht ordnungsgemäß
öffentlich bekannt gemacht worden,

c) �der Oberbürgermeister hat den Sat-
zungsbeschluss vorher beanstandet
oder

d) �der Form- oder Verfahrensmangel ist
gegenüber der Stadt Duisburg vor- 
her gerügt und dabei die verletzte
Rechtsvorschrift und die Tatsache be- 
zeichnet worden, die den Mangel
ergibt.

Mit dieser Bekanntmachung tritt der Be-
bauungsplan Nr. 1283 -Rumeln-Kaldenhau-
sen- „Fußballgolf am Toeppersee“ in Kraft.

Duisburg, den 11. März 2025

In Vertretung 
Stadtdirektor Murrack

Auskunft erteilt:
Herr Michaeli
Tel.-Nr.: 0203 283-984119
E-Mail: m.michaeli@stadt-duisburg.de
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Das Sparkassenbuch Nr. 3239030202  
(alt 139030209) der Sparkasse Duisburg 
wurde heute für kraftlos erklärt.

Duisburg, den 25. März 2025

Sparkasse Duisburg
Der Vorstand

Das Sparkassenbuch Nr. 3203043686  
der Sparkasse Duisburg wurde heute für 
kraftlos erklärt.

Duisburg, den 25. März 2025

Sparkasse Duisburg
Der Vorstand

Das Sparkassenbuch Nr. 3203010305  
der Sparkasse Duisburg wurde heute für 
kraftlos erklärt.

Duisburg, den 25. März 2025

Sparkasse Duisburg
Der Vorstand

Das Sparkassenbuch Nr. 3202052423  
der Sparkasse Duisburg wurde heute für 
kraftlos erklärt.

Duisburg, den 25. März 2025

Sparkasse Duisburg
Der Vorstand

Das Sparkassenbuch Nr. 3202335802  
der Sparkasse Duisburg wurde heute für 
kraftlos erklärt.

Duisburg, den 25. März 2025

Sparkasse Duisburg
Der Vorstand

Auf Veranlassung des Gläubigers soll das 
Sparkassenbuch Nr. 3202254599 der Spar-
kasse Duisburg für kraftlos erklärt werden. 
Der Inhaber des Sparkassenbuches wird 
hiermit aufgefordert, binnen drei Monaten 
seine Rechte unter Vorlegung des Sparkas-
senbuches anzumelden, da andernfalls das 
Sparkassenbuch für kraftlos erklärt wird.

Duisburg, den 20. März 2025

Sparkasse Duisburg
Der Vorstand

Auf Veranlassung des Gläubigers soll das 
Sparkassenbuch Nr. 3209070659 (alt 
109070656) der Sparkasse Duisburg für 
kraftlos erklärt werden. Der Inhaber des 
Sparkassenbuches wird hiermit aufgefor-
dert, binnen drei Monaten seine Rechte 
unter Vorlegung des Sparkassenbuches 
anzumelden, da andernfalls das Sparkas-
senbuch für kraftlos erklärt wird.

Duisburg, den 20. März 2025

Sparkasse Duisburg
Der Vorstand

Das Sparkassenbuch Nr. 3203293067  
der Sparkasse Duisburg wurde heute für 
kraftlos erklärt.

Duisburg, den 25. März 2025

Sparkasse Duisburg
Der Vorstand

Das Sparkassenbuch Nr. 3240020812  
(alt 140020819) der Sparkasse Duisburg 
wurde heute für kraftlos erklärt.

Duisburg, den 25. März 2025

Sparkasse Duisburg
Der Vorstand

Bekanntmachungen der Sparkasse 
Duisburg

Auf Veranlassung des Gläubigers soll das 
Sparkassenbuch Nr. 3202192377 der Spar-
kasse Duisburg für kraftlos erklärt werden. 
Der Inhaber des Sparkassenbuches wird 
hiermit aufgefordert, binnen drei Monaten 
seine Rechte unter Vorlegung des Sparkas-
senbuches anzumelden, da andernfalls das 
Sparkassenbuch für kraftlos erklärt wird.

Duisburg, den 12. März 2025

Sparkasse Duisburg
Der Vorstand

Auf Veranlassung des Gläubigers soll das 
Sparkassenbuch Nr. 4200081224 der Spar-
kasse Duisburg für kraftlos erklärt werden. 
Der Inhaber des Sparkassenbuches wird 
hiermit aufgefordert, binnen drei Monaten 
seine Rechte unter Vorlegung des Sparkas-
senbuches anzumelden, da andernfalls das 
Sparkassenbuch für kraftlos erklärt wird.

Duisburg, den 20. März 2025

Sparkasse Duisburg
Der Vorstand

Auf Veranlassung des Gläubigers soll das 
Sparkassenbuch Nr. 4201370543 der Spar-
kasse Duisburg für kraftlos erklärt werden. 
Der Inhaber des Sparkassenbuches wird 
hiermit aufgefordert, binnen drei Monaten 
seine Rechte unter Vorlegung des Sparkas-
senbuches anzumelden, da andernfalls das 
Sparkassenbuch für kraftlos erklärt wird.

Duisburg, den 20. März 2025

Sparkasse Duisburg
Der Vorstand
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Das Sparkassenbuch Nr. 3220034346  
(alt 120034343) der Sparkasse Duisburg 
wurde heute für kraftlos erklärt.

Duisburg, den 25. März 2025

Sparkasse Duisburg
Der Vorstand

Das Sparkassenbuch Nr. 4200632950  
der Sparkasse Duisburg wurde heute für 
kraftlos erklärt.

Duisburg, den 25. März 2025

Sparkasse Duisburg
Der Vorstand

Die Sparkassenbücher Nr. 3203214964, 
3255060349 (alt 155060346), 4201332451  
der Sparkasse Duisburg wurden heute für 
kraftlos erklärt.

Duisburg, den 25. März 2025

Sparkasse Duisburg
Der Vorstand
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